
Merkblatt wirtschaftliche Mietvertragsrisiken

Der wirtschaftliche Wert eines Gewerberaummietvertrags besteht auf Vermieterseite regelmäßig darin, dass 
sich die Anschaffungs- und Erhaltungskosten der Immobilie über die Mieteinnahmen amortisieren und ein 
dauerhafter cash flow in Form der Mieteinnahmen die Rendite der Immobilie sichert. Für Mieter stellt die 
angemietete Betriebsstatte hingegen grds. die wirtschaftliche Existenzgrundlage dar.

Dies vorausgeschickt, möchten wir exemplarisch auf folgende Punkte mit besonderer wirtschaftlich be-
achtlicher Tragweite hinweisen:

1. Vertragslaufzeit/Schriftform
 > Gewerberaummietverträge regelmäßig mit Festlaufzeiten von 5 bis zu 30 Jahren
 > Besondere gesetzliche Schriftform bei langfristigen Mietverträgen wird in der Praxis oft nicht 

eingehalten
 > Gefährdung des rechtlichen Bestands wegen vorzeitiger Kündigungsmöglichkeit bei fehlender 

Einhaltung der gesetzlichen Schriftform
 > Folge sind hohe Amortisationsverluste oder gar der Wegfall der Existenzgrundlage bei Vermieter 

und Mieter 

2. Betriebskosten, Instandsetzung und Instandhaltung, Schönheitsreparaturen
 > Heiz- und Betriebskosten, Instandsetzung und Instandhaltung, Schönheitsreparaturen (= lau-

fende Kosten des Betriebs der Immobilie) sind auf Mieter nur bei (wirksamer) mietvertraglicher 
Regelung umlegbar

 > Für Vermieter sind zur Erhaltung der wirtschaftlichen Kalkulation Vereinbarung umfassender und 
wirksamer Umlageregelungen notwendig

 > Für Mieter sind zur Kosteneinsparung aktuell vermehrte Prüfung von Umlagevereinbarungen und 
Betriebskostenabrechnungen sinnvoll

 > Gilt für Neubauprojekte wie (Alt-)Bestandsobjekte



3. Mietzweck
 > Vereinbarung des Mietzwecks findet in der Praxis wenig Beachtung trotz drohender Rechtsstrei-

tigkeiten mit hoher wirtschaftlicher Tragweite
 > Gefährdung des Businesscases des Mieters, wenn Mietzweck den Betrieb des Mieters nicht ab-

deckt oder wesentliche Teile/ Sortimente fehlen (auch zukünftige)
 > Drohende Nutzungsuntersagung durch Baubehörde oder WEG-Verwalter, wenn Mietzweck von 

der baurechtlichen Nutzungsgenehmigung oder der Teilungserklärung bei WEG-Objekten nicht 
abgedeckt

 > Unterlassungs- / Schadensersatzansprüche u.a. gegenüber Vermieter und Mieter

4. Annex: Photovoltaikanlage / E-Ladesäule
 > Prüfung der Nutzungs- / Installationsmöglichkeiten für Vermieter und Mieter
 > Stromlieferung an Mieter (auch bei Wohnraum)
 > Verpachtung  

Ungenaue oder fehlende Mietvertragsregelungen oder nicht mehr aktuelle Mietvertragsunterlagen bergen 
hohe wirtschaftliche Risiken, welche im Einzelfall präventiv gemindert werden könnten. Eine Kurzprüfung 
bietet hierfür die geeignete Grundlage.

Zur Begrenzung des Kostenaufwandes bieten wir hierzu eine Kurzprüfung samt Prüfungsreport mit einem 
festen Zeitaufwand von in der Regel bis zu 3 Stunden an / abzustimmen vorab im Einzelfall. 
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